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Besondere Themen:  
 

� Tagesordnung der Stadtvertretersitzung am 26.01.2021 

� Bekanntmachung der Stadt Neubukow - Festsetzung der 
Grundsteuer A und B und der Gebühr für die Wasser- und 
Bodenverbände sowie der Hundesteuer für das Jahr 2021 

� Bekanntmachung des Wasser- und Bodenverbandes „Hellbach-
Conventer Niederung“ zur Gewässerschau 2021 

� Information TREFF-Sprachreisen 2021/2022 
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So erreichen Sie uns:  Stadt Neubukow, Am Markt 1, 18233 Neubukow 
    Tel. 038294/78231 Fax: 038294/78522 
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         Stadt Neubukow 
 

 
 
 

Tagesordnung 
 

SONDERSITZUNG der Stadtvertretung Neubukow 
 
 

Sitzungstermin: Dienstag, 26.01.2021, 19:00 Uhr 

Raum, Ort: Sporthalle, Panzower Weg, 18233 Neubukow 

 
 
 
 

Öffentlicher Teil: 

1. Eröffnung, Begrüßung der Anwesenden, Feststellung der 
ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit 

 

   

2. Einwohnerfragestunde  

   

3. Änderungsanträge zur Tagesordnung  

   

4. Billigung der Sitzungsniederschrift der Sitzung vom 08.12.2020 der 
Stadtvertretung 

 

   

5. Bekanntmachung Beschluss aus dem nichtöffentlichen Teil der 
Sitzung vom 08.12.2020 

 

   

6. Bericht des Bürgermeisters über Beschlüsse des 
Hauptausschusses und wichtige Angelegenheiten der Stadt 

 

   

7. Satzung über den Bebauungsplan Nr. 13 "Am Hellbachtal" der 
Stadt Neubukow  
hier: Beschluss über den Vorentwurf 

VO/2021/584 

   

8. Sonstiges  

   

9. Schließen der Sitzung  

   

 
Der/die Bürgervorsteher/in 



Bekanntmachung 
über die Festsetzung der Grundsteuer A und B und der Gebühr für 
die  Wasser- und Bodenverbände sowie der Hundesteuer für das 
Kalenderjahr 2021 
 
In der Stadt Neubukow haben sich die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die 
Gebühren für die Wasser- und Bodenverbände und die Sätze für die Hundesteuer nicht 
verändert.  
 
Aufgrund § 28 des Grundsteuergesetzes und der entsprechenden Regelungen in den 
gemeindlichen Satzungen sind die Grund- und Hundesteuer sowie die Abgaben 
unveränderlich wie im Jahr 2020 zu entrichten. 
 
Dies wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt.  
 
Die aus dem Vorjahr vorliegenden Abgabenbescheide behalten somit ihre Gültigkeit auch für 
das Jahr 2021. 
 
Sollten sich in den persönlichen und sachlichen Grundlagen zur Festsetzung der 
Grundsteuer A und B Änderungen ergeben, erfolgt auf der Grundlage des vom Finanzamt 
erlassenen Messbescheides eine Neuveranlagung mittels schriftlichem Bescheid. 
 
Sollte bei Grundstücken, welche durch Ersatzbemessung veranlagt worden sind, ein 
Eigentümerwechsel stattgefunden oder sich die wirtschaftlichen Verhältnisse 
geändert haben, so ist dies unverzüglich bei der Stadt Neubukow - Abteilung Steuern, 
Am Markt 1, 18233 Neubukow, anzuzeigen. 
 
Ein geänderter Abgabenbescheid für die Hundesteuer wird den Steuerpflichtigen in dem Fall  
zugehen, indem die Gemeinde die Hundesteuersatzung ändert bzw. eine Abmeldung von 
der Hundesteuer durch den Steuerpflichtigen erfolgt. 
 
Ebenfalls werden bei Änderung der Hebesätze in der Gemeinde geänderte Abgaben- 
bescheide erstellt. 
 
Falls keine Einzugsermächtigung erteilt wurde, wird gebeten, die Grundsteuer und die 
Gebühr für die Wasser- und Bodenverbände sowie die Hundesteuer für 2021 zu den 
Fälligkeitsterminen und mit den Beträgen, die sich aus dem letzten Bescheid ergeben, auf 
eines der in diesem Bescheid angegebenen Bankkonten zu überweisen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese öffentliche Bekanntmachung kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Neubukow, 
Am Markt 1, 18233 Neubukow, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 
 
Die Einlegung eines Widerspruches entbindet Sie nicht von Ihrer Zahlungsverpflichtung, da 
der Widerspruch gemäß § 80 (2) Ziff. 1 VwGO keine aufschiebende Wirkung hat. 
 
Die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung kann gemäß § 80 (5) VwGO bei  dem 
Verwaltungsgericht Schwerin Wismarsche Straße 325, 19055 Schwerin,  schriftlich oder  zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beantragt werden. 



Bekanntmachung des Wasser- und Bodenverbandes  
„Hellbach - Conventer Niederung“ 

 
 

 
In Vorbereitung auf die Festlegung des Leistungsumfanges und die Vergabe von Leistungen 

zur Unterhaltung von offenen Vorflutern (Mäharbeiten, Gehölzpflege und Instandsetzung), 

Rohrleitungen, Bauwerken, Schöpfwerken und Deichen führt der Wasser- und 

Bodenverband in der Zeit vom 25.01. bis 05.02.2021 die 

 
Gewässerschau  

 
 

an seinen Verbandsgewässern durch.  
 

Auf Grund der Einschränkungen durch die Coronapandemie wird die Gewässerschau nicht 

wie in den Vorjahren in Gruppen durchgeführt. Stattdessen bitten wir, Meldungen und 

Anfragen per  

 

• E-Mail an wbv-kroepelin@wbv-mv.de oder  

• Telefon 038292/7326  

 
in der Geschäftsstelle des Wasser- und Bodenverbandes einzureichen. Außerdem besteht 

die Möglichkeit, für konkrete Problemstellungen individuelle Termine für Vorortbegehungen 

zu vereinbaren und durchzuführen. Dabei werden die zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden 

Coronabestimmungen eingehalten. 

 
 
Kröpelin, 05.01.2021 
 
 
       gez. Kurreck 
Verbandsvorsteher 
 

mailto:wbv-kroepelin@wbv-mv.de


High School Aufenthalte im Schuljahr 2021/2022 
Bewerbungsphase läuft schon! 

 

 

 

Auch im kommenden Schuljahr werden sich wieder viele Schülerinnen und Schüler aus 

Deutschland aufmachen, um in den USA, in Kanada, Neuseeland, Australien und Irland meh-

rere Monate bei einer Gastfamilie zu leben und dort zur Schule zu gehen. Trotz Corona kön-

nen Auslandsaufenthalte für Austauschschüler stattfinden. Ein solcher Aufenthalt kann ein 

ganzes Schuljahr dauern, aber auch ein Halbjahr oder 3 Monate (außer USA). 

 

Ganz neu im Programm bieten wir nun auch Aufenthalte in Irland an. Die Insel bietet eine 

tolle Alternative mit kurzer Anreise ohne Visum (da Mitglied in der EU). Hier ist ein Aufenthalt 

bereits ab 5 Wochen möglich. 

 

Wer im Schuljahr 2021/2022 ins Ausland möchte, für den wird es nun Zeit, sich zu bewerben. 

Die Bewerbungsphase ist in vollem Gange, und wer Interesse an einem Auslandsaufenthalt 

hat, sollte sich gleich informieren und zeitnah bewerben. 

 

Wem eine Ausreise mit Start im August/September 2021 zu unsicher oder kurzfristig ist, der 

kann sich auch schon jetzt für den Start im Januar/Februar 2022 bewerben. 

 

Auf der Website www.treff-sprachreisen.de finden Sie ausführliche Informationen sowie die 

Möglichkeit sich gleich kostenlos und unverbindlich zu bewerben. Weitere interessante Infor-

mationen wie z.B. Schülerberichte oder Fotos von Teilnehmern können auf Facebook und Ins-

tagram nachgelesen und angesehen werden. Nach der unverbindlichen Online-Bewerbung 

folgt als zweiter Schritt ein persönliches Beratungsgespräch mit den Schülern und Eltern. 

 

Kostenloses Informationsmaterial zu den Schulaufenthalten in den USA, in Kanada, Australien 

und Neuseeland sowie Irland erhalten Sie bei: 

 

TREFF - Sprachreisen, Wörthstraße 155, 72793 Pfullingen 

Tel.: 07121 - 696 696 - 0, Fax.: 07121 - 696 696 - 9 

E-Mail: info@treff-sprachreisen.de, www.treff-sprachreisen.de 

http://www.treff-sprachreisen.de/


 

 

 

 

 

 

ENDE 
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